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Tagesordnung offentlicher Teil

Sitzung des Schulausschusses

Sitzung: Freitag, 25.05.2018, 15:00 Uhr
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Eroffnung der Sitzung

Genehmigung von Protokollen

Genehmigung des Protokolls der Sitzung vom 05.04.2018
Genehmigung des Protokolls der Sitzung vom 13.04.2018
Besetzung der Stellen von Schulleiterinnen und Schulleitern
Mitteilungen

Sachstandsbericht Schulbauprojekte

Konzept Braunschweiger Schulmittelfonds

Gutachten zum Thema "Kostenlose/kostenguinstige Schilerlnnen-
fahrkarten"

Sachstand 3. Fortschreibung des Medienentwicklungsplans
Standardraumprogramm fiir Ganztagsgrundschulen
Antrage

Strukturelle Benachteiligung der IGSen beenden
Verantwortlich: Fraktion DIE LINKE. im Rat der Stadt
Antrag zu Ausstattung und Richtlinien in Bezug auf mobile
Raumeinheiten

Verantwortlich: Simon Parker

Antrag zur Befristung mobiler Raumeinheiten an Braunschweiger
Schulen

Verantwortlich: Simon Parker

Anfragen

Schwimmunterricht Grundschule Hondelage

Flexibler Unterrichtsbeginn

Braunschweig, den 23. Mai 2018
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Stadt Braunschweig 18-08235
Der Oberburgermeister Mitteilung

offentlich
Betreff:

Besetzung der Stellen von Schulleiterinnen und Schulleitern

Organisationseinheit: Datum:

Dezernat V 18.05.2018
40 Fachbereich Schule

Beratungsfolge Sitzungstermin Status

Schulausschuss (zur Kenntnis) 25.05.2018 o]

Sachverhalt:
Die Niedersachsische Landesschulbehérde, Regionalabteilung Braunschweig, hat folgende
Stellenbesetzung mitgeteilt:

Stelle Rektorin

Schule Grundschule Heidberg mit Férderklassen Sprache
Stelleninhaberin/Stelleninhaber Birgit Penkuhn-Beck

Stellenbesetzung mit Wirkung zum | 25.Januar 2018

Die Stelleninhaberin wird sich in der Sitzung personlich vorstellen.

Albinus

Anlage/n:
keine
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Stadt Braunschweig 18-07418
Der Oberburgermeister Mitteilung
offentlich

Betreff:

Sachstandsbericht Schulbauprojekte

Organisationseinheit: Datum:

Dezernat Il 07.05.2018
0600 Baureferat

Beratungsfolge Sitzungstermin Status
Schulausschuss (zur Kenntnis) 25.05.2018 o]
Bauausschuss (zur Kenntnis) 29.05.2018 o]

Sachverhalt:

Aufgrund von Baugebietsentwicklungen, der Schulentwicklungsplanung, der Notwendigkeit
zur Verbesserung der Ganztagsinfrastruktur an bestehenden Ganztagsschulen, aus
Brandschutzgriinden und aufgrund des Ratsbeschluss vom 26. September 2017 zum
Ausbau der Kooperativen Ganztagsgrundschule (Ds. 17-05080 und 17-05080-01) gibt es
zurzeit diverse Schulbauprojekte, zu denen nachfolgend ein Uberblick tiber die aktuellen
Sachstande gegeben wird:

Ausbau von Grundschulen aufgrund von Baugebieten einschl. Einrichtung des
Ganztagsbetriebs

Fir die Grundschule Waggum liegt ein Raumprogrammbeschluss und ein Vorentwurf mit
Kostenschatzung vor. Nach dem fiir dieses Projekt erarbeiteten Zeitplan ist Baubeginn im
August 2018. Die Fertigstellung ist im Frihjahr 2021 vorgesehen.

Das Gebaude der Grundschule Biiltenweg muss ab Sommer 2019 vollstandig der
Grundschule zur Verfigung stehen. Fir vorgeschaltete Herrichtungs- und
Sanierungsmafinahmen muss die AulRenstelle des Gymnasiums Neue Oberschule zum
Frahjahr 2019 die Schulanlage Biltenweg verlassen, damit die grundlegende Sanierung des
zurzeit von der AuRenstelle des Gymnasiums genutzten Traktes ab Frihjahr 2019
durchgeflhrt werden kann.

Dazu notwendige Planungen fiir die zu verlegende AulRenstelle des Gymnasiums Neue
Oberschule vom Biltenweg zum Hauptstandort der Schule hinsichtlich der daftir
notwendigen Interimsldsung in Unterrichtscontainern sind fortzuflhren, sobald das
Raumprogramm beschlossen ist. Ziel ist es, das Raumprogramm fiir die Interimslésung
schnellstmdglich, spatestens im Sommer 2018, beschlieRen zu lassen.

Fur die Grundschule Stockheim einschl. der AuBenstelle Leiferde und die Grundschule
Melverode sollen Raumprogramme im 2. Quartal 2018 beschlossen werden. In ersten
Gesprachen mit Vertreterinnen und Vertretern aus dem Stadtbezirksrat 211 Stockheim-
Leiferde wurde deutlich, dass hinsichtlich des Bebauungsplans Trakehnenstralie sowie der
Raumprogramme flr die GS Stockheim einschl. der AulRenstelle Leiferde weiterer
Klarungsbedarf flr zusatzliche Winsche besteht. Im Falle eines
Raumprogrammbeschlusses im 2. Quartal 2018 ware eine Fertigstellung der
Baumalinahmen im Sommer 2021 mdglich. Hinsichtlich der Grundschule Leiferde wird
darauf hingewiesen, dass fir diese Malinahme bislang keine finanziellen Mittel vorhanden
sind.
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Fir die Grundschulen Rautheim und Querum sind Raumprogrammbeschliisse im 3.
Quartal 2018 vorgesehen. Fur die Erweiterung der Grundschule Rautheim wird das Zentrum
fur Hauswirtschaft und Bildung e. V. diesen Standort aufgeben mussen.

Auch die Grundschule Gliesmarode wird wachsen. Sie wird sich ab dem Schuljahr 2020/
2021 schrittweise von einer zweizlgigen zu einer dreizligigen Schule entwickeln. Dieser
Anstieg hat zur Folge, dass die raumlichen Ressourcen der Schule, die bereits heute
ausgelastet sind, fur ein Nebeneinander von Grundschule und AulRenstelle des Gymnasiums
nicht mehr ausreichen werden. Da die Ricarda-Huch-Schule bereits ab dem Schuljahr 2018/
2019 funf Klassen 5 aufnehmen soll, wird spatestens ab 2019/2020 der Raumbestand am
Standort Gliesmarode nicht mehr ausreichen, um die Auf3enstelle des Gymnasiums in der
Schulanlage Gliesmarode fuhren zu kdnnen. Die Aulenstelle muss daher an den
Hauptstandort des Gymnasiums verlegt werden. Die Grundschule Gliesmarode wirde zur
Ganztagsschule ausgebaut.

Ausbau von Grundschulen aufgrund von Baugebieten einschl. Verbesserung der
Ganztagsinfrastruktur

Fir die Grundschule IsoldestraBe liegt ein Raumprogrammbeschluss und ein Vorentwurf
mit Kostenschatzung vor. Nach dem flr dieses Projekt erarbeiteten Zeitplan ist Baubeginn im
Sommer 2018. Die Fertigstellung ist fur Anfang 2021 vorgesehen.

Ausbau von Grundschulen aufqrund der Einrichtung des Ganztagsbetriebs

Fir die Grundschule Lehndorf liegt ein Raumprogrammbeschluss und ein Vorentwurf mit
Kostenschatzung vor. Nach dem fiir dieses Projekt erarbeiteten Zeitplan ist Baubeginn im
Mai 2018. Die aktuell in Arbeit befindliche Interimslésung zum Start des Ganztagsbetriebs
zum Schuljahresbeginn 2018/2019 soll Anfang August 2018 Ubergeben werden. Die
Fertigstellung der gesamten Infrastruktur ist im Sommer 2020 vorgesehen.

Fir die Grundschule Lamme liegt ein Raumprogrammbeschluss und der Entwurf mit
Kostenberechnung vor. Nach dem flir dieses Projekt erarbeiteten Zeitplan ist Baubeginn im
November 2018. Die Fertigstellung ist im Fruhling 2020 geplant.

Fir die Grundschule limenaustraBe liegt seit dem 6. Marz 2018 ein
Raumprogrammbeschluss vor. Zurzeit laufend die weiteren Planungen. Baubeginn soll Mitte
2019 sein.

Ausbau von Grundschulen aus Brandschutzgriinden einschl. Verbesserung der
Ganztagsinfrastruktur

Raumprogrammbeschlisse zum Umbau und zur Erweiterung der Grundschule
ComeniusstraBe sowie zum Umbau der Sporthalle zur Mehrzweckhalle liegen vor. Uber
einen Mini-Wettbewerb im Rahmen eines VgV-Verfahrens wurden die Planer gefunden.
Zurzeit wird die Konzeption des Erweiterungsbaus erstellt. Aktuell wird von einem Baubeginn
voraussichtlich Mitte 2019 ausgegangen. Ein ausfuhrlicher Zeitplan wird hierauf aufbauend
parallel erstellt. Es ist vorgesehen, die politischen Gremien im 2. Quartal 2018 zu
unterrichten.

Ausbau von Grundschulen aus Brandschutzgriinden

Fir die Grundschule Edith Stein liegt ein Raumprogrammbeschluss vor. Die Objekt-und
Kostenfeststellung soll im Mai 2018 durch den Bauausschuss erfolgen. Parallel dazu wird
der Bauantrag vorbereitet, damit er im Sommer 2018 eingereicht werden kann. Der Baustart
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soll noch im Herbst 2018 erfolgen. Je nach Wetterlage ist eine Fertigstellung fur Frahjahr
2020 vorgesehen.

Geplante MaBnahmen aus Griinden der Schulentwicklungsplanung

Um die zusatzlichen Bedarfe durch den Wechsel von G8 zu G9 und die steigenden
Schulerzahlen an den Gymnasien zu decken, ist es erforderlich, in einem ersten Schritt
weitere Kapazitaten im Umfang von bis zu flinf ZlUgen an den Gymnasien Neue
Oberschule und Ricarda-Huch-Schule sowie dem Lessinggymnasium zu schaffen. Dazu
sollen die Gymnasien Neue Oberschule und Ricarda-Huch-Schule dauerhaft baulich
erweitert werden. Bis zur Fertigstellung der Erweiterungsbauten werden Interimsliésungen in
mobilen Raumeinheiten notwendig werden. Am Lessinggymnasien sollen zusatzliche
raumliche Kapazitaten durch mobile Raumeinheiten geschaffen werden.

Durch die Baugebietsentwicklungen im westlichen Ringgebiet (insbesondere im
Grundschulbezirk Diesterwegstralie) steigen die Schiilerzahlen erheblich. Trotz der Absicht,
durch die Bildung eines gemeinsamen Schulbezirks zwischen den Grundschulen
Pestalozzistralle, Diesterwegstralle, Blrgerstrale und Hohestieg noch rdumliche
Kapazitaten an diesen Schulen besser ausnutzen zu kénnen, ist der Neubau einer
zweiziligigen Ganztagsgrundschule im westlichen Ringgebiet erforderlich. Standort kdnnte
ein Grundstuck am Wedderkoppsweg/Ecke Triftweg sein.

Um die raumlichen Kapazitaten fir den Grundschulzweig am Schulstandort Pestalozzistralie
spatestens zum Schuljahr 2020/2021 erweitern zu kénnen, wird geprift, ob der
Hauptschulzweig der Grund- und Hauptschule Pestalozzistrale in die Schulanlage
Schuntersiedlung verlegt werden kann. Dort misste sich die Hauptschule die Schulanlage
mit der Astrid- Lindgren-Schule, Férderschule Lernen, bis zu ihrem Auslaufen teilen. Geprift
wird von der Schulverwaltung au3erdem, ob die an diesem Standort ebenfalls
untergebrachte Aulenstelle der Grundschule Schunteraue am Hauptstandort der Schule in
Kralenriede zum Schuljahresbeginn 2020/2021 zusammengefuhrt werden kann. Ricklaufige
Schilerzahlen wurden ansonsten in der AuRenstelle der Grundschule Schunteraue
voraussichtlich zu jahrgangsibergreifenden Klassen fiihren. Trotzdem wirde bis zum
vollstandigen Auslaufen der Férderschule die Aufstellung von mobilen Raumeinheiten
erforderlich sein. Am Standort Kralenriede konnte sich die Grundschule Schunteraue
langfristig zweizugig entwickeln, zu einer Ganztagsschule nach Herstellung der
Ganztagsinfrastruktur umgewandelt und um eine Sport-/Mehrzweckhalle erweitert werden.
Das Zentrum fur Hauswirtschaft und Bildung e. V. musste in diesem Zusammenhang den
Standort Kralenriede aufgeben.

Leuer

Anlage/n:
keine
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Stadt Braunschweig 18-08032

Der Oberburgermeister Mitteilung
offentlich

Betreff:
Konzept Braunschweiger Schulmittelfonds

Organisationseinheit: Datum:

Dezernat V 22.05.2018
40 Fachbereich Schule

Beratungsfolge Sitzungstermin Status

Schulausschuss (zur Kenntnis) 25.05.2018 o]

Sachverhalt:

1. Ausgangslage

Auf der Grundlage des gemeinsamen Antrages der SPD und BUNDNIS 90/DIE GRUNEN (Mitteilung
17-05389) beschloss der Rat der Stadt Braunschweig am 06.02.2018 (Haushaltsvorlage 18-06747)
die Einrichtung eines Schulmittelfonds in Héhe von 100.000 Euro fur das Jahr 2018. Fir die darauffol-
genden Jahre werden 200.000 Euro jahrlich benétigt. Uber diese, ab 2019 benétigten Haushaltsmittel,
wird im Rahmen der Aufstellung des Haushaltsplans 2019 entschieden.

Die Umsetzung des Ratsbeschlusses erfolgt durch den Fachbereich Schule. Bei der Entwicklung der
Berechnungsgrundlage wurden Erkenntnisse des Sozialreferats aus der Vergangenheit mit dem
Braunschweiger Fonds fir Kinder und Jugendliche berticksichtigt. Das Sozialreferat ist hinsichtlich
dieser Erfahrungen bei Bedarf Ansprechpartner des federfihrenden Fachbereichs Schule.

Aus dem Braunschweiger Fonds fir Kinder und Jugendliche, der sich aus Spenden Dritter speist,
werden mit der Einrichtung des Braunschweiger Schulmittelfonds keine Zahlungen mehr fir vergleich-
bare Zwecke an die Schulen geleistet.

2. Ziel

Das Handlungskonzept Kinderarmut der Stadt Braunschweig orientiert sich an den Grundsatzen der
UN-Konvention Uber die Rechte des Kindes: ,Aufwachsen in Armut bedeutet auch, dass Kinder die
ihnen zustehenden Rechte wie [...], Bildung und Teilhabe nicht wahrnehmen kénnen. Es ist Aufgabe
des kommunalen Handelns dem entgegenzutreten.®

Kinder- und Familienarmut verursachen eine strukturelle Bildungsbenachteiligung und wirken sich
somit auf die gesellschaftliche und soziale Teilhabe negativ aus. Um dem entgegen zu wirken, richtete
die Stadt Braunschweig auf der Grundlage des kommunalen Handlungskonzepts Kinderarmut den
Schulmittelfonds ein mit dem Ziel, Kindern aus einkommensschwachen Familien den Zugang zur Bil-
dung zu erleichtern.

Hiermit soll die Diskrepanz zwischen den tatsachlichen Schulbedarfskosten einerseits und den im
Regelbedarfssatz im Rahmen des Bildungs- und Teilhabepakets (BuT) beriicksichtigten Schulbedar-
fen andererseits ausgeglichen werden. Bediirftige Kinder und Jugendliche, deren Erziehungsberech-
tigte nicht in der Lage sind die finanzielle Belastung fiir die zusatzlichen Kosten zu tragen, sollen mit-
hilfe des Fonds unbdrokratisch und individuell unterstiitzt werden. Durch die Kostenliibernahme fiir
beispielsweise Schulmaterialanschaffungen (Lernmittel), Tagesausfliige oder Theaterbesuche, wird
Schiulerinnen und Schiilern die Teilnahme an internen und externen schulischen Bildungsangeboten
ermdglicht.

Derzeit liegen die tatsachlichen Schulbedarfskosten zum Teil betrachtlich Gber der Summe der im

Regelbedarfssatz beriicksichtigten Schulbedarfe und der Leistungen aus dem BuT-Paket. Als Basis
zur Ermittlung der Héhe des persoénlichen Schulmittelbedarfs in Braunschweig dienten die Ergebnisse
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der Studie ,Schulbedarfe — Bildungs- und Teilhabegerechtigkeit fir Kinder und Jugendliche® des Sozi-
alwissenschaftlichen Instituts der Evangelischen Kirche in Deutschland, der Diakonie in Niedersach-
sen und der Evangelisch-lutherischen Landeskirche Hannover. Demnach betragen die durchschnittli-
chen Schulbedarfskosten Uber zehn Schuljahre und fir alle Schulformen gerechnet, 153 Euro jahrlich
und liegen damit durchgehend und unabhangig von der Schulform mindestens 50 Euro tUber den Leis-
tungen des BuT. Um den tatsachlichen Schulmittelbedarf dieser Zielgruppe decken zu kénnen, wer-
den Mittel in H6he von ca. 200.000 Euro jahrlich bendétigt. Als Basis fur diese Berechnung diente die
Anzahl von 3910 der im Jahr 2016 in Braunschweig lebenden Kinder aus anspruchsberechtigten Fa-
milien (SGB II- oder Wohngeld-Bezug) im Alter von 6 bis 16 Jahren.

3. Berechnungsgrundlage

Berechnungsgrundlage des Braunschweiger Schulmittelfonds ist die Zielgruppe der bedirftigen Kin-
der und Jugendlichen aus anspruchsberechtigten Braunschweiger Familien, die eine allgemein bilden-
de oder berufsbildende Schule besuchen. Unterstutzt werden sollen deren Erziehungsberechtigte, die
mindestens eine der folgenden Leistungen beziehen:

. SGB I

. SGB Vi

. SGB XII (Grundsicherung, Sozialhilfe)

. Wohngeld

. Kindergeldzuschlag (bei 0.g. Berechnung nicht berlicksichtigt)
. Braunschweig Pass

. Leistungen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz

Ebenso berechtigt sind
. Familien mit drei oder mehr schulpflichtigen Kindern

Zugleich gilt das Mehraugenprinzip, wobei die Klassenlehrkrafte in Abstimmung mit der Schulleitung
die Unterstiitzung bedirftiger Kinder vorschlagen kénnen, deren Erziehungsberechtige nicht die o.g.
Leistungen beziehen, jedoch knapp Uber den Bemessungsgrenzen liegen. Insgesamt entspricht diese
Zielgruppe der im RdErl. d. MK 1.1.2013 — 35-81 611 genannten Zielgruppe fir die Befreiung
und/oder ErmaRigung zur entgeltlichen Ausleihe von Lernmitteln.

Es ist noch abschlieend zu klaren, inwieweit auswartige Schilerinnen und Schiiler in der Berech-
nungsgrundlage langfristig berlcksichtigt werden kdénnen, da die Stadt Braunschweig benachbarte
Kommunen nicht verpflichten kann, sich am Schulmittelfonds zu beteiligen. Sollten die Kinder und
Jugendlichen, die nicht in Braunschweig wohnen, unberiicksichtigt bleiben, hatte dies u. U. massive
Auswirkungen auf die zugeteilten Budgets einzelner Schulen bzw. Schulformen. Im Schj. 2017/2018
betragt der Anteil der Gastschulerinnen und -schiler an den allgemein bildenden Schulen ca. 9,7%.
Wahrend an den Grundschulen, den Hauptschulen und Realschulen kaum Auswartige beschult wer-
den, sind es an den Gymnasien ca. 22,9%, an der Hans-Wirtz-Schule, Férderschule kérperliche und
motorische Entwicklung, sogar knapp 48,7%. An den berufsbildenden Schulen befanden sich im Sch;.
2016/2017 (fur 2017/2018 liegen noch keine genauen Werte vor) ca. 37,5% auswartige Schilerinnen
und Schiiler, bezogen auf die schulischen Vollzeitangebote waren es ca. 40%.

Wie viele Schulerinnen und Schiler von den auswartigen Schilerinnen und Schilern jedoch zu der
beschriebenen Zielgruppe gehdéren, kann mit dem aktuellen Datenmaterial nicht dargestellt werden.
Vor diesem Hintergrund werden im ersten Halbjahr des Schj. 2018/2019 die auswartigen Schulerinnen
und Schiler mit einbezogen. Es wird jeweils bei der Datenerfassung vermerkt werden, ob der Schul-
mittelfonds von auswartigen Schilerinnen und Schilern in Anspruch genommen wird. Mit Ende des
Schuljahres wird eine Evaluation durchgefuhrt und ein Bericht erstellt werden, aus dem zu entnehmen
ist wie viele auswartige Schilerinnen und Schiler Mittel aus dem Fonds erhalten haben. Nach der
Auswertung soll den politischen Gremien ein Entscheidungsvorschlag zur weiteren Vorgehensweise
hinsichtlich der auswartigen Schilerinnen und Schiiler vorgelegt werden.
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4. Verteilungsmodus

Um die Erfordernisse bezilglich der unterschiedlichen Schulformen zu bertcksichtigen und eine be-
darfsgerechte Verteilung der Mittel zu sichern, wird der Schulmittelfonds zweigeteilt:

1. Primarbereich (Klasse 1-4)
2. Weiterfihrende Schulen (Sek. | und Sek Il) und berufsbildende Schulen

Die Mittelverteilung zwischen dem Primarbereich und den weiterfiihrenden Schulen erfolgt aufgrund
der Erfahrungswerte aus der Verteilung des Schulkostenbudgets des Braunschweiger Fonds fiir Kin-
der und Jugendliche. Da im Jahr 2018 insgesamt 100.000 Euro zur Verfligung stehen, sind fir die
Grundschulen 46.520 Euro und fiir die weiterfiihrenden sowie berufsbildenden Schulen (abzlglich der
Schulerinnen und Schiiler, die eine Ausbildungsvergitung erhalten) 53.480 Euro vorgesehen.

5. Mittelfluss

Die Verwaltung verfolgt das Ziel, den Zugang zur Unterstiitzung aus dem Schulmittelfonds mdglichst
einfach und unburokratisch zu gestalten. Nach dem dargestellten Verteilungsmodus stehen der jewei-
ligen Schule die bendtigten Mittel zur Verfligung.

Die Schule kann autonom Uber diese Mittel bestimmen, wenn sie folgendem Zweck dienen:

Kinder, die aufgrund der Einkommenssituation der Familie davon bedroht sind, am Bildungssystem
nicht gleichberechtigt teilhaben zu kénnen, haben durch Meldung einer Lehrkraft und Schulleitung die
Madglichkeit aus dem Schulmittelfonds Mittel in Anspruch zu nehmen. Diese sollten den Betrag von 50
Euro jahrlich, bzw. fur ein halbes Schuljahr 2018 25 Euro, pro Schilerinnen und Schiiler nicht Gber-
steigen. Hierbei handelt es sich um eine rechnerische GréRe, die Gesamthdhe des schulischen Bud-
gets orientiert sich an der Anzahl der bedurftigen Schilerinnen und Schiiler. Die Berechnung des Bud-
gets erfolgt im August des jeweiligen Jahres, die Mittel werden zu Beginn jedes Schuljahres verteilt.
Alle Leistungsberechtigten nach den unter Punkt 3 genannten Kriterien erhalten die Mittel aus dem
Schulmittelfonds automatisch jeweils im Februar und August.

6. Verwendungsprifung

Fir die korrekte Weitergabe der Gelder sowie fir die Nachweise Gber deren Verwendung in der Schu-
le sind die zustandigen Schulleitungen verantwortlich. Die Schulen flhren eine Excel Liste Uber die
Verwendung der Mittel, um eine Plausibilitatsprifung zu ermoglichen.

Die Verantwortung fur diese sowie weitere Verwaltungsaufgaben im Zusammenhang mit der Vertei-
lung der Mittel liegt bei FB 40. Zu diesen Aufgaben gehért die Ermittlung der schulischen Bedarfe
nach dem o.g. Verteilungsschlissel, die Entwicklung einer Handlungsanweisung zur Handhabung der
Verteilung, die Ausschiittung der Mittel und die Uberpriifung der sachgerechten Verwendung sowie
die Evaluation des Verfahrens. Ebenso fungiert FB 40 als Ansprechpartner bei Rickfragen der Schul-
leitungen, Lehrkrafte und Sekretariate und Gbernimmt so die Schnittstellenfunktion zwischen dem
Schultrager und den Schulen.

7. Zusatzlicher Stellenbedarf

Die Ubernahme der neuen Aufgaben, die im Zusammenhang mit der Verteilung und Kontrolle der
korrekten Weitergabe der Gelder in der Schule an die Bedurftigen entstehen, bedeutet einen erhéhten
Verwaltungsaufwand. Die Aufgabe soll im Fachbereich Schule verortet werden, da mit der Bereitstel-
lung die Teilhabe sozial benachteiligter Kinder und Jugendliche an Bildung ermdglicht werden soll.

Diese zusatzlichen Verwaltungsaufgaben kdnnen im FB 40 mit den vorhandenen Personalressourcen
nicht gedeckt werden. Die Hohe der bendtigten personellen Kapazitaten wird derzeit geprift.

Albinus

Anlage/n: keine
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Stadt Braunschweig 18-08246
Der Oberburgermeister Mitteilung

offentlich
Betreff:

Gutachten zum Thema "Kostenlose/kostenglinstige Schiilerinnen-
fahrkarten"

Organisationseinheit: Datum:

Dezernat V 16.05.2018
40 Fachbereich Schule

Beratungsfolge Sitzungstermin Status

Schulausschuss (zur Kenntnis) 25.05.2018 o]

Sachverhalt:

Im Zusammenhang mit der Beantwortung einer Anfrage der Fraktion P> vom 12. Februar
2018 hat die Verwaltung letztmalig in dieser Angelegenheit in der Sitzung des
Schulausschusses am 23. Februar 2018 Stellung genommen (s. Ds. 18-07380-01).

In der Stellungnahme ist u. a. ausgefuhrt worden, dass die Prifung der bisher entwickelten
beiden Modelle fir kostenlose/kostenglinstige Schilerlnnenfahrkarten vom Gutachter erfolgt
und der Gutachterauftrag damit bereits weitestgehend erflillt ist. Die vom Stadtschilerrat im
Gesprach mit dem Gutachter am 14. Februar 2018 eingebrachten weiteren Uberlegungen
sollen aber auch noch vom Gutachter untersucht werden, um diese in eine Prasentation der
Ergebnisse einbeziehen zu kdnnen.

Mit dem Gutachter ist inzwischen verhandelt worden, mit welchem zuséatzlichen Aufwand und
welchen zusatzlichen Kosten hierfir zu rechnen ist. Eine Finanzierung aus vorhandenen
Mitteln ist moglich. Allerdings ist ein erneutes Vergabeverfahren durchzufiihren. Durch eine
nach wie vor bestehende Stellenvakanz und einen langeren krankheitsbedingten Ausfall im
Sachgebiet Schulerbeférderung ist es bislang nicht méglich gewesen, dieses
Vergabeverfahren zu initiieren, da die Sicherstellung der Schilerbeférderung als gesetzliche
Pflichtaufgabe hochste Prioritat besitzt.

Trotzdem ist nach wie vor geplant, dass die Ergebnisse der Priifung der vom Stadtschulerrat
eingebrachten Vorschlage rechtzeitig vor den Haushaltsberatungen 2019 im Sommer 2018
vorliegen.

Albinus

Anlage/n:
keine
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Stadt Braunschweig 18-08247
Der Oberburgermeister Mitteilung

offentlich
Betreff:

Sachstand 3. Fortschreibung des Medienentwicklungsplans

Organisationseinheit: Datum:

Dezernat V 17.05.2018
40 Fachbereich Schule

Beratungsfolge Sitzungstermin Status

Schulausschuss (zur Kenntnis) 25.05.2018 o]

Sachverhalt:

Das Gutachten des Consulters zur 3. Fortschreibung des Medienentwicklungsplans liegt der
Verwaltung vor. Die vor einer Veréffentlichung notwendige verwaltungsinterne Bewertung
konnte aufgrund der Kurze der Zeit bis zu diesem Schulausschuss noch nicht erfolgen.

Mit dem Entwurf der 3. Fortschreibung des MEP wird die Ausstattungs- und Budgetplanung
dem Schulausschuss im August 2018 vorgestellt werden. Soweit mdglich soll der fiir

Sommer in Aussicht gestellte Digitalisierungsmasterplan des Landes Niedersachsen auch in
die Bewertung einflieRen.

Albinus

Anlage/n:
keine
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Stadt Braunschweig 18-06621
Der Oberburgermeister Beschlussvorlage

offentlich
Betreff:

Standardraumprogramm fur Ganztagsgrundschulen

Organisationseinheit: Datum:

Dezernat V 13.04.2018
40 Fachbereich Schule

Beratungsfolge Sitzungstermin Status
Schulausschuss (Vorberatung) 13.04.2018 o]
Verwaltungsausschuss (Entscheidung) 17.04.2018 N
Beschluss:

Das als Anlage 1 beigefiigte Standardraumprogramm flir Ganztagsgrundschulen wird
beschlossen.

Sachverhalt:

Fir den Umbau oder die Erweiterung von bestehenden Grundschulen zu Ganztagsschulen oder
ggf. auch den Neubau einer Ganztagsgrundschule entwickelt die Verwaltung einzelfallbezogene
Raumprogramme, die den politischen Gremien zur Beratung und Beschlussfassung vorgelegt
werden. Bis zur Erstellung der Raumprogrammvorlagen gibt es einen intensiven
Abstimmungsprozess mit den Schulleitungen und insbesondere zwischen der Schul-, Hochbau-
und Finanzverwaltung. Dieser Abstimmungsprozess kann kiinftig durch das
Standardraumprogramm fiir Ganztagsgrundschulen verkirzt werden, da darin allgemeingliltige
Standards festgelegt werden. Dieses sollen bei der Planung von Umbauten oder der Erweiterung
von bestehenden Grundschulen zu Ganztagsschulen und auch bei ggf. notwendigen
Schulneubauten zugrunde gelegt werden. Bei bestehenden Schulen kann es bedingt durch
vorhandene Raumstrukturen zu Abweichungen, z. B. bei den Raumgréfien, vom
Standardraumprogramm kommen. Daher bietet das Standardraumprogramm nur einen
Orientierungsrahmen. Die notwendigen Funktionen, die in einem Schulgebaude zur Verfligung
stehen sollten, sollen langfristig - wenn bautechnisch mog-lich - auch bei Bestandsschulen
geschaffen werden.

Um den qualitativen Anforderungen gerecht zu werden, werden rdumliche Standards in einer
Phase 1 beschrieben, die fur einen erfolgreichen Start einer Ganztagsgrundschule
notwendig sind. Mit der Realisierung der Ausbauphase (Phase 2), fur die eine 100 %
Teilnahme am Ganztag zugrunde gelegt wird, soll das Standardraumprogramm die
Orientierung bieten und mdglichst umgesetzt werden. Zu inhaltlichen Fragen des
Standardraumprogramms wird auf die als Anlage 2 beigefligte Funktionsbeschreibung
verwiesen.

Das Standardraumprogramm fur Ganztagsgrundschulen gliedert sich in die Flachen far
Unterrichtsraume, fir Verwaltungsraume, fir den Ganztag und fir allgemeine Schulflachen und
berlcksichtigt die unterschiedliche Gré3e von Schulen in Abhangigkeit von der Ziigigkeit.

Das Standardraumprogramm flr Ganztagsgrundschulen ist auf der Grundlage der sich in
Braunschweig bei der Umwandlung von Grundschulen in Ganztagsschulen bisher schon
herausgebildeten Raumstandards und den von anderen Schultrégern entwickelten
Standardraumprogrammen entwickelt worden. Es ist u. a. mit der Lenkungsgruppe
Ganztagsgrundschule, die sich aus Vertreterinnen und Vertretern der Leitungen von
Ganztagsgrundschulen, der Kooperationspartner der Grundschulen im Ganztag und der
Ratsfraktionen zusammensetzt, und weiteren
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Schulleiterinnen bzw. Schulleitern, deren Schulen bereits im Ganztag arbeiten oder deren
Umwandlung in eine Ganztagsschule bevorstehen, abgestimmt worden.

Dr. Hanke

Anlage/n:
1. Standardraumprogramm Phase 2
2. Standardraumprogramm und Funktionsbeschreibung fir Ganztagsgrundschulen
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Anlage 1

Standardraumprogramm Ganztagsgrundschule, Phase 2 (Stand: Marz 2018)

Raum-
groBe
Raumbezeichnung in m? Zugigkeit Bemerkungen
2 3 4
1. Unterricht
a) allgemeiner Unterricht
Allgemeiner Unterricht (gesamt) 60 8 12 16
Gruppen-, Differenzierungsraume
klein 20 4 6 8
Lehrmittelsammlung/Schulbuchlager m? 20 30 40
b) Fachunterricht
Musik 80 1 1 1
Sammlung 20 1 1 1
Werken 65 1 1 1
Maschinenraum 15 1 1 1
Sammlung 20 1 1 1
EDV 60 1 1 1
Serverraum 8 1 1 1 &r&erliche betriebsbedingte Abweichungen méglich
SUMME m? 848 1.138 | 1.428
Il. Verwaltung
Schulleitung 20 1 1 1
Stellv. Schulleitung 15 1 1 1
Sekretariat 20 1 1 1
Kopierer Materiallager 15 1 1 1
Archiv 10 1 1 1
Krankenzimmer - Liegeraum 10 1 1 1
Lehrerzimmer m? 40 60 80
[ [ e e v s b
Beratungslehr_kraft, SchUI_erverFretung, 15 5 5 5
Elternsprechzimmer, Streitschlichter etc.
Schulsozialarbeiterin, -arbeiter 15 1 1 1
SUMME m? 175 195 215
lll. Allgemeine Schulflachen
Foyer/Eingangshalle
Pflegeraum (Inklusion) 25 1 1 1
Sanitatsraum s. Krankenzimmer - Liegeraum
Schulhausmeister-Dienstzimmer 15 1 1 1
Schulhausmeister-Werkstatt m? 20 20 20
Médbellager -allgemein- 15 1 1 1
Umkleide fur Reinigungskrafte 8 1 1 1
Putzmittelraum 4 1 1 1 erforderliche betriebsbedingte Abweichungen méglich
Schulhofflache m? 3 bis 5 m?/Sch.
Aula/Pausenhalle s. Mittagesseneinnahme/Mensa
Stuhllager Aula m? 20 25 30
SUMME (ohne Schulhofflache) m? 107 112 117
IV. Ganztagsflachen
Schiilerzahl bei Klassenstarke: 24
Mittagesseneinnahme/Mensa m? 120 145 190 [wenn kein Veranstaltungsort vorhanden ist
m?2 77 115 154 \év;r:;f:ﬁaéae?rsi;e;tungsort vorhanden ist, Bedarf Mittagessen 100 %, 3-
Klchenbereich mit Speisenausgabe A ;
inkl. Sanitarraum Personarl), Nebenraur?m Lager abhanglg vom Caterlngkonzept
Klchennebenraume (z. B. Vorratsraum) abhangig vom Cateringkonzept
Ganztagsbetreuungsbereich/Freizeitstation/-en - Aufteilung wie folgt:
Ruheraum 1
Raum fir projektbezogenen Ganztag (aktiv) 1 120 120 180
Freizeitraum fur die 1. Klassen 20 20
Lagerraum fur Ganztag m? 15 20 25
Schiilerbibliothek siehe Ruheraum
Buro flr Kooperationspartner m? 15 15 15
Betreuungsraume 16 bis 17 Uhr 45 1 2 2 multifunktionale Nutzung angestrebt
SUMME m? 315 410 520

|Gesamtflache (GS ohne Veranstaltungsort) | m2 | 1.445 | 1.855 | 2.280 |(ohne Schulhoffliche)

Raume fir Betriebs- und Gebaudetechnik (z. B. Heizung) und WC's sind entwurfs-/betriebsabhangig vorzusehen.
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Anlage 2

Standardraumprogramm und Funktionsbeschreibung fur
Ganztagsgrundschulen

1. Allgemeines

Um trotz sich andernder schulischer Rahmenbedingungen ein bedarfsgerechtes Schulange-
bot mit ausreichenden Raumressourcen im Stadtgebiet Braunschweig vorhalten zu kénnen,
mussen die Schulbauten so ausgefuhrt sein, dass sie flexibel auch den Anforderungen zu-
kinftiger padagogischer Konzepte Platz bieten. Neben den curricularen Vorgaben fir den
Unterricht in allgemeinen Schulen, missen auch die Anforderungen an bauliche Standards
und Ausstattungen fir Schulbauten Berlcksichtigung finden. Insbesondere letzteres bedingt
sich durch Arbeitsschutzrecht und Unfallverhutungsvorschriften fur Schulen. Somit ergeben
sich bereits aufgrund gesetzlicher Vorschriften diverse Anforderungen an Schulrdume, wel-
che bei Schulbauten zu berutcksichtigen sind.

Fir eine zukunftsweisende Planung ist eine Ermittlung der Flachenbedarfe notwendig.
Grundlage hierfir soll das Standardraumprogramm fiir Ganztagsgrundschulen sein.

Zudem gibt es einen grolken Handlungsbedarf beim quantitativen Ausbau der Schulkindbe-
treuung in Braunschweig. Die Ergebnisse der Planungskonferenz 2017 haben gezeigt, dass
ca. 400 Betreuungsplatze fur das kommende Schuljahr fehlen. Um diesem hohen Bedarf
schnell gerecht zu werden, wurde mit einem weiteren Ausbau der Schulkinderbetreuung und
der Einfihrung der neuen Angebotsform SchuKiplus reagiert. Langfristig kann die Stadt
Braunschweig den weiter wachsenden Bedarf jedoch nur decken, wenn der Ausbau von
Ganztagsgrundschulen schnell voranschreitet. Hierzu gibt es einen klaren politischen Auftrag
(Ds. 17-03813). Ab dem Jahr 2019 sollen pro Jahr mindestens zwei Grundschulen in koope-
rative Ganztagsgrundschulen umgewandelt werden.

Um den beschriebenen qualitativen Anforderungen einschl. der Erfordernisse der Inklusion
gerecht zu werden, beschreibt das vorliegende Papier raumliche Standards, die flir einen er-
folgreichen Start einer Ganztagsgrundschule (Phase 1) notwendig sind. Fir einen Dauerbe-
trieb als Ganztagsschule (Phase 2), in dem eine 100 % Teilnahme am Ganztag zugrunde
gelegt wird, wird im Standardraumprogramm ein Orientierungsrahmen beschrieben, der nach
Méglichkeit umgesetzt werden soll. Die bauliche Gestaltung der Phase 1 muss so erfolgen,
dass darauf aufbauend die Umsetzung der Phase 2 - wenn erforderlich (Bedarf) - ohne Prob-
leme mdglich ist. Dies setzt eine gleichzeitige Planung der Phasen 1 und 2 voraus.

2. Funktionsbeschreibung fiir Phase 1

In der Steuerungsgruppe ,KoGS* wurde vereinbart, dass in einer Sitzung des Schulaus-
schusses ein Standardraumprogramm flir Ganztagsgrundschulen vorgestellt werden soll. Flr
ein Standardraumprogramm KoGS sollen folgende Flachen bertcksichtigt und die Funktio-
nen dieser Flachen nach Mdglichkeit bereits in der Startphase (Phase 1) zur Verfligung ste-
hen:

e Raum fur padagogische Fachkrafte im Ganztagsbetrieb (u. a. fir Erzieher/-innen) z. B. als
Personal-, Arbeits- und Besprechungsraum

e Bewegungsraum fir Angebote mit Bewegung und Spiel in der Grélie Allgemeiner Unter-
richtsrdume, z. B. mit installiertem Kickertisch, Tischtennistisch, Raum flir kooperative
Spiele — bei héherer Zlgigkeit erhoht sich der Raumbedarf

¢ Ruheraum als geschlossener Raum flir Riickzug und Entspannung (max. Nutzung mit
10 Kindern) — bei héherer Zigigkeit sind mehrere Ruherdume notwendig
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e Lagerraum, bei héherer Zigigkeit erhdht sich der Raumbedarf

¢ Biiro fir Kooperationspartner — Schreibtischarbeitsplatz fir zwei Mitarbeiter/-innen; analog
der Flachengréle Sekretariat

e Lagerraum fur AulRenspielgerate mit 10 m?

e Falls vorhanden Raum fir 17:00-Uhr-Gruppen, sonst Angebot von 16:00-Uhr-Gruppen

¢ Raum fiir die Mittagessenausgabe und -einnahme mit entsprechender Ausstattung (ggf.
alternativ in Klassenraumen)

Die Flachen fur den Ganztagsbetrieb bedurfen einer sinnhaften, zweckorientierten und zu-
sammenhangenden Anordnung im Schulgebaude. Mit dem Standardraumprogramm werden
bestimmte funktionale Raumzusammenhange empfohlen:

¢ Fachunterrichtsraume in Nahe des Ganztagsbereichs

¢ Pausenhalle/Aula/Foyer kombiniert, in der Verlangerung Anordnung des Musikraums in
Nahe des Ganztagsbereichs

e Raumliche Nahe fur Lehrer und Ganztags-Personal — notwendig fur fachlichen Austausch
und gute Kommunikation der unterschiedlichen Professionen zur Abstimmung des Ganz-
tagsbetriebs

3. Multifunktionale Nutzung von Raumen

Grundsatzlich stellt sich die Frage der gemeinsamen Nutzung von Funktionsbereichen. Vor
dem Hintergrund, dass Schulen kunftig inklusiver und durchlassiger werden, sind gemein-
same Nutzungen nicht nur raumlich und ékonomisch, sondern auch padagogisch sinnvoll.
Auch die Montagsstiftung formuliert hierzu: Dort, wo »Unterricht« und »Betreuung« bislang
noch zeitlich, rdumlich und organisatorisch getrennt sind, sollten gesonderte »Ganztagsbe-
reiche« mit eigenen Raumen fir Verpflegung, Aufenthalt, Entspannung und nachmittagliche
AGs so konzipiert und angeordnet werden, dass eine spatere Integration in die Gemein-
schafts-, Lern- und Unterrichtsbereiche sowie die Team- und Personalbereiche ohne
Schwierigkeiten maoglich ist.

Grundlegendes Ziel der Stadt Braunschweig ist die multifunktionale Nutzung von Raumen in
Schulen. Demnach sollen alle Rdume, insbesondere die Allgemeinen Unterrichtsraume,
Fachunterrichtsraume sowie die Mensen ganztagig nutzbar sein und somit z. B. fir den AG-
Bereich oder Schulaufgabenbereich am Nachmittag zur Verfligung stehen. Dies ist fir die
zurzeit definierten 17:00 Uhr-Gruppen in der Betreuung ebenso wiinschenswert. Hierzu hat
das Land Niedersachsen angekiindigt, die bisherige Genehmigungspraxis &ndern zu wollen
und kiinftig Mehrfachnutzungen von Betreuungsraumen unter bestimmten Voraussetzungen
zu ermoglichen. Solche Raume kénnten sich zukiinftig fir beispielsweise projektbezogene
Arbeit in Ganztagsgrundschulen eignen.

Weiter ist eine verbesserte Standardausstattung fiir Allgemeine Unterrichtsraume in Ganz-
tagsgrundschulen notwendig. Die Ausstattung soll demnach eine Nutzung fir den Unterricht
und den Ganztag ermdglichen. Insbesondere sollen die Rdume kunftig nach Mdglichkeit mit
abschlielRbaren Schrank- und Aufbewahrungslésungen, mit verschiebbaren Tafelfronten,
Raumteilern, leichtem, verschiebbarem, stapelbarem Mobiliar und ,ruhigen Ecken® ausge-
stattet werden.

Um eine noch grofere Flexibilitat in der Raumnutzung zu erreichen, kbnnen Raume insbe-
sondere im Ganztagsbereich mit verschiebbaren Wandelementen ausgestattet werden. Zu-
satzlich soll die Planung von Verkehrsflachen im Schulgebaude eine padagogisch sinnvolle
Nutzbarkeit beriicksichtigen. Denkbar sind hier u. a. Ruhe-, Kommunikations- und Arbeits-
areale wie z. B. Sitznischen und Lerninseln.
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Absender:
Fraktion DIE LINKE. im Rat der Stadt A 18..'072.68
ntrag (6ffentlich)

Betreff:
Strukturelle Benachteiligung der IGSen beenden

Empfénger: Datum:

Stadt Braunschweig 08.02.2018

Der Oberblrgermeister

Beratungsfolge: Status
Schulausschuss (Vorberatung) 23.02.2018 o}
Verwaltungsausschuss (Vorberatung) 06.03.2018 N
Rat der Stadt Braunschweig (Entscheidung) 13.03.2018 o]

Beschlussvorschlag:

Der Rat mdge beschlielen:

Die strukturelle Benachteiligung der IGSen hinsichtlich der Aufnahme auswartiger
Schilerinnen und Schiiler wird aufgehoben. Ab dem Schuljahr 2019/2020 sollen auch
die IGSen auswartige Schiilerinnen und Schiiler aufnehmen kénnen.

Sachverhalt:

Fast alle Schulformen — Hauptschule, Realschule und Gymnasium — nehmen auswartige
Schiulerinnen und Schiiler auf. Bei den Haupt- und Realschulen wird diese Moglichkeit in nur
sehr geringem Umfang nachgefragt. Ganz anders ist die Situation bei den Braunschweiger
Gymnasien. Mit Stand vom 18.08.2016 kamen 1949 Gymnasialschiler aus den Landkreisen
Wolfenbiittel, Gifhorn, Helmstedt und Peine sowie der Stadt Salzgitter. Bezogen auf die
Gesamtzahl der Schilerinnen und Schiiler der Braunschweiger Gymnasien (7.992) betrug
der Anteil 24,4 %. An der Spitze steht dabei das Lessinggymnasium. Diese Schule wird zu
2/3 von Schilerinnen und Schillern aus dem Landkreis Gifhorn genutzt.

Ganz anders sieht die Situation an den funf Braunschweiger IGSen aus. lhnen ist es
untersagt auswartige Schiler aufzunehmen. Dies zieht folgende Probleme nach sich:

1. Die IGSen werden strukturell benachteiligt.

Die groRe Anzahl auswartiger Schilerinnen und Schuler wird von den Gymnasien genutzt
um ein sehr breit gefachertes Leistungsspektrum ihrer Schilerinnen und Schiler zu
gewabhrleisten. Diese Moglichkeiten haben die IGSen derzeit nicht.

2. Der Elternwillen wird seit Jahren in Braunschweig nicht beachtet.

Seit Jahren werden pro Jahr rund 200 Braunschweiger Schillerinnen und Schiler, die an
einer IGS beschult werden wollen, abgewiesen, weil zu wenige Platze vorhanden sind.
Gleichzeitig werden 2.000 Platze an Braunschweiger Gymnasien fir auswartige
Schulerinnen und Schiler vorgehalten.

3. Die Darstellung der Entwicklung der Braunschweiger Schulformen wird verzerrt.
Im Beschlussvorschlag zum Schulentwicklungsplan (17-05461) ist von ,steigenden
Schilerzahlen an den Gymnasien® und von den ,Kapazitatsproblemen an den Gymnasien*
die Rede. Dass diese Entwicklung ganz wesentlich mit der Beschulung auswartiger
Schulerinnen und Schiller zusammenhangt, wird nicht erwahnt. Die Schlussfolgerung der
Verwaltung, die Umwandlung eines Gymnasialstandorts in eine IGS sei schon aufgrund der
Kapazitatsprobleme an den Gymnasien keine Option, ist daher zu hinterfragen. Wenn
auswartige Schulerinnen und Schuler auch an den Braunschweiger IGSen beschult werden
kénnen, wird der Druck auf die Gymnasien sofort nachlassen.

Zusammengefasst: Es soll eine Gleichbehandlung der unterschiedlichen Schulformen
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erreicht werden. Die Linksfraktion will ausdrucklich nicht, dass zukiinftig keine
auswartigen Schilerinnen und Schuler mehr in Braunschweig beschult werden.

Anlagen: keine
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Absender:
h 18-08182
Simon Parker Antrag (6ffentlich)

Betreff:
Antrag zu Ausstattung und Richtlinien in Bezug auf mobile
Raumeinheiten

Empfénger: Datum:

Stadt Braunschweig 08.05.2018

Der Oberblrgermeister

Beratungsfolge: Status
Schulausschuss (Entscheidung) 25.05.2018 o]

Beschlussvorschlag:

Beschluss:

Offenlegung der Anforderungen und Qualitatsstandards, die an mobile Raumeinheiten in
Schulen gestellt werden.

Sachverhalt:
Der Stadtschulerrat Braunschweig beantragt die Offenlegung der Anforderungen und
Qualitatsstandards, die an mobile Raumeinheiten flr den Einsatz in Schulen gestellt werden.

Anlage/n:
keine
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Absender:
h 18-08185
Simon Parker Antrag (6ffentlich)

Betreff:
Antrag zur Befristung mobiler Raumeinheiten an Braunschweiger
Schulen

Empfénger: Datum:

Stadt Braunschweig 09.05.2018

Der Oberblrgermeister

Beratungsfolge: Status
Schulausschuss (Entscheidung) 25.05.2018 o]

Beschlussvorschlag:
Beschluss:
Anderung der Bewilligungspraxis des Einsatzes mobiler Raumeinheiten an Schulen

Sachverhalt: )
Der Stadtschilerrat Braunschweig beantragt eine Anderung der Bewilligungspraxis des
Einsatzes mobiler Raumeinheiten an Schulen.

Vor einem eventuellen Einsatz soll der Schulausschuss von der Stadtverwaltung Gber die
Notwendigkeit des Einsatzes informiert werden und im Anschluss daran Uber den Einsatz
abstimmen. Wahrend des folgenden Gebrauchs der Raumeinheiten soll dann jahrlich nach
Informierung durch die Stadtverwaltung Uber eine Fortfuhrung abgestimmt werden.

Der Schulausschuss tragt damit die Verantwortung fir einen verhaltnismaligen Einsatz
mobiler Raumeinheiten.

Anlage/n:
keine
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Absender:
i ) 18-08244
SPD-Fraktion im Rat der Stadt Anfrage (6ffentlich)

Betreff:
Schwimmunterricht Grundschule Hondelage

Empfénger: Datum:

Stadt Braunschweig 14.05.2018

Der Oberblrgermeister

Beratungsfolge: Status
Schulausschuss (zur Beantwortung) 25.05.2018 o]

Sachverhalt:

Von der Grundschule Hondelage bis zu den Wasserwelten, wo der Schwimmunterricht
stattfindet, dauert eine Fahrt zwischen 20-30 Minuten. Je nach Verkehrslage eventuell
langer. Demzufolge geht ein hoher Anteil der Unterrichtszeit fir den Schilertransport
verloren. Die Fahrzeit laut Routenplaner wird flr das Bad in Gliesmarode nur mit 14 Minuten
angegeben. Ein Wechsel kénnte die effektive Unterichtszeit erheblich erhéhen.

Wir fragen in dem Zusammenhang die Verwaltung:

1. Unter welchen Bedingungen ist ein Wechsel des Schwimmunterrichts der Grundschule
Hondelage in das Gliesmaroder Bad moglich?

2. Welche Kosten wurden im Vergleich entstehen?
3. Ab wann koénnte ein Wechsel vorgenommen werden?
Gez. Uwe Jordan

Anlagen: keine
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Absender:
: . . 18-08213
Die Fraktion P2 im Rat der Stadt Anfrage (6ffentlich)

Betreff:
Flexibler Unterrichtsbeginn

Empfénger: Datum:

Stadt Braunschweig 09.05.2018

Der Oberblrgermeister

Beratungsfolge: Status
Schulausschuss (zur Beantwortung) 25.05.2018 o]

Sachverhalt:

In einem kirzlich erschienenen Interview wies der niedersachsische Kultusminister explizit
auf die Moglichkeit eines flexiblen Unterrichtsbeginnes an Schulen hin. Im niedersachsischen
Runderlass aus 2014 ist geregelt, dass der Unterrichtsbeginn frihestens um 07:30 Uhr
stattfinden dirfe, nach hinten jedoch sind keine Grenzen benannt wurden. [1]

Die Vorteile eines spateren Beginnes sind seit Jahren wissenschaftlich belegt. Nicht nur
kommt es dem Biorhythmus von Kindern und Jugendlichen entgegen, auch Aufmerksamkeit
und Konzentration sind mit spaterem Unterrichtsbeginn weitaus groéRer. [2,3]

Dazu haben wir folgende Fragen:

e Gab oder gibt es Braunschweiger Schulen, die den allgemeinen Unterrichtsbeginn
auf nach 8.00 Uhr gelegt haben bzw. dariber nachdenken, einen solchen Versuch zu
starten?

e Welche Vorteile hatte ein grolierer zeitversetzter Unterrichtsbeginn der Schulen flr
den offentlichen Personennahverkehr?

« In wie weit kann die Stadt Braunschweig bei Anderungen des Unterrichtsbeginnes
unterstitzen (z.B. bei Belegungsplanen etc.) ?

[1] https://www.landesschulbehoerde-niedersachsen.de/service/niedersaechsisches-
schulgesetz/sonstige/runderlasse/unterricht/runderlass-unterrichtsorganisation

[2] http://www.rp-online.de/panorama/deutschland/schulbeginn-um-acht-ist-ungerecht-aid-
1.5387623

[3] https://www.aerztezeitung.de/medizin/krankheiten/neuro-

psychiatrische krankheiten/schlafstoerungen/article/539786/schlafforscher-fruehes-
aufstehen-natur-jugendlichen.html

Anlagen:
keine
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https://www.landesschulbehoerde-niedersachsen.de/service/niedersaechsisches-schulgesetz/sonstige/runderlasse/unterricht/runderlass-unterrichtsorganisation
https://www.landesschulbehoerde-niedersachsen.de/service/niedersaechsisches-schulgesetz/sonstige/runderlasse/unterricht/runderlass-unterrichtsorganisation
http://www.rp-online.de/panorama/deutschland/schulbeginn-um-acht-ist-ungerecht-aid-1.5387623
http://www.rp-online.de/panorama/deutschland/schulbeginn-um-acht-ist-ungerecht-aid-1.5387623
https://www.aerztezeitung.de/medizin/krankheiten/neuro-psychiatrische_krankheiten/schlafstoerungen/article/539786/schlafforscher-fruehes-aufstehen-natur-jugendlichen.html
https://www.aerztezeitung.de/medizin/krankheiten/neuro-psychiatrische_krankheiten/schlafstoerungen/article/539786/schlafforscher-fruehes-aufstehen-natur-jugendlichen.html
https://www.aerztezeitung.de/medizin/krankheiten/neuro-psychiatrische_krankheiten/schlafstoerungen/article/539786/schlafforscher-fruehes-aufstehen-natur-jugendlichen.html

	Tagesordnung öffentlicher Teil
	Öffentlicher Teil:
	Eröffnung der Sitzung
	Genehmigung von Protokollen
	Genehmigung des Protokolls der Sitzung vom 05.04.2018
	Genehmigung des Protokolls der Sitzung vom 13.04.2018
	Besetzung der Stellen von Schulleiterinnen und Schulleitern
	Mitteilungen
	Sachstandsbericht Schulbauprojekte
	Konzept Braunschweiger Schulmittelfonds
	Gutachten zum Thema "Kostenlose/kostengünstige SchülerInnen-fahrkarten"
	Sachstand 3. Fortschreibung des Medienentwicklungsplans
	Standardraumprogramm für Ganztagsgrundschulen
	Anträge
	Strukturelle Benachteiligung der IGSen beenden  Verantwortlich: Fraktion DIE LINKE. im Rat der Stadt
	Antrag zu Ausstattung und Richtlinien in Bezug auf mobile Raumeinheiten Verantwortlich: Simon Parker
	Antrag zur Befristung mobiler Raumeinheiten an Braunschweiger Schulen Verantwortlich: Simon Parker
	Anfragen
	Schwimmunterricht Grundschule Hondelage
	Flexibler Unterrichtsbeginn

	Öffentlicher Teil:
	Eröffnung der Sitzung
	Genehmigung von Protokollen
	Genehmigung des Protokolls der Sitzung vom 05.04.2018
	Genehmigung des Protokolls der Sitzung vom 13.04.2018
	Besetzung der Stellen von Schulleiterinnen und Schulleitern
	Mitteilungen
	Sachstandsbericht Schulbauprojekte
	Konzept Braunschweiger Schulmittelfonds
	Gutachten zum Thema "Kostenlose/kostengünstige SchülerInnen-fahrkarten"
	Sachstand 3. Fortschreibung des Medienentwicklungsplans
	Standardraumprogramm für Ganztagsgrundschulen
	Anträge
	Strukturelle Benachteiligung der IGSen beenden  Verantwortlich: Fraktion DIE LINKE. im Rat der Stadt
	Antrag zu Ausstattung und Richtlinien in Bezug auf mobile Raumeinheiten Verantwortlich: Simon Parker
	Antrag zur Befristung mobiler Raumeinheiten an Braunschweiger Schulen Verantwortlich: Simon Parker
	Anfragen
	Schwimmunterricht Grundschule Hondelage
	Flexibler Unterrichtsbeginn


	Ö Top 3. 18-08235
	Ö Top 4.1 18-07418
	Ö Top 4.2 18-08032
	Ö Top 4.3 18-08246
	Ö Top 4.4 18-08247
	Ö Top 5. 18-06621
	Ö Top 5. 18-06621 Anlage 01 'Standardraumprogramm Ganztagsgrundschule (Anlage 1)'
	Ö Top 5. 18-06621 Anlage 02 'Standardraumprogramm und Funktionsbeschreibung (Anlage 2)'
	Ö Top 6.1 18-07268
	Ö Top 6.2 18-08182
	Ö Top 6.3 18-08185
	Ö Top 7.1 18-08244
	Ö Top 7.2 18-08213

